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Halle und Umgegend
Halle den 19 November 1917

Amtlicher Teil
Jeden Mittwoch verlängerte Verkaufszeit

Die im Intereſſe der Erſparnis von Kohle erlaſſene
Verordnung des Magiſtrats vom 25 Oktober 1917 hat ge
wiſſe Schwierigkeiten für den Ankauf von Lebensmitteln
und anderen Gegenſtänden des täglichen Bedarfs gezeitigt
Der Magiſtrat hat daher eine Milderung der Verordnung
dahin beſchloſſen daß nun immer die offenen Verkaufsſtellen
e am Mittwoch bis 7 Uhr abends geöffnet bleiben

en

Der Magiſtrat welcher Wünſchen des Publikums hier
mit entgegenkommt iſt überzeugt daß der Gemeinſinn aller
durch tunlichſte Sparſamkeit beim Verbrauch von Kohle und
Licht dazu beitragen wird daß die durch Verlängerung der
Verkaufszeit erforderlichen Kohlenmengen durch ſparſames
Verhalten jedes Einzelnen für die Allgemeinheit einge
bracht werden

Mittwochs Ladenſchluß erſt um 7 Uhr
Auf Grund der Bekanntmachung des Bundesrats betr

die Errichtung von Preisprüfungsſtellen und die Ver
en er en vom 25 September bezw 4 November

1915 und der Verordnung des Reichskommiſſars für die
Kohlenverteilung vom 18 Oktober 1917 wird in Abände
rung des S 1 der Verordnung des Magiſtrats vom 25 Okt
1917 betr den Ladenſchluß in offenen Verkaufsläden Fol
gendes angeordnet

I Die offenen Verkaufsſtellen dürfen am Mittwoch a
rend der Zeit von 8 Uhr vormittags bis 7 Uhr n
mittags für den Verkauf geöffnet ſein

II Die Verordnung tritt mit der Bekanntmachung in
Wirkſamkeit

Städtiſcher Haferflocken Verkauf auf beſondere Bezugskarten
für Kinder bis zu 12 Jahren u Jugendliche v 12 17 Jahren

in der Talamtſchule am Dienstag den 20 Nov 1917
Zugelaſſen zum Einkauf werden die Nummern der

Lebensmittelſcheine 14 001 21 000 vormittags von 8 12
Uhr und die Nummern 21 001 28 000 nachmittags von

6 Uhr Zum Kaufe berechtigt ſind die Jnhaber des Ab
ſchnittes D der beſonderen grünen Warenbezugskarte für
Kinder bis zu 12 Jahren und diejenigen des Abſchnittes Oder gelben Warenbezugskarte für Lugendti e im Alter von

12 17 Jahren Für jeden Abſchnitt kann ein halbes Pfundzum Preiſe von 28 Plennige verabfolgt werden

Zur Beſchleunigung der Abfertigung wolle man abge
gähltes Geld vor allem Kupfergeld bereit halten

Verkauf von RapsSpinat
Neue Zufuhren von RapsSpinat ſind eingetroffen Der

Verkauf wird am Dienstag den 20 November 1917 vorm von
von 6 Uhr in der Talamtſchule zum

Breig von 20 Pf das Pfund r
ur Beſchleunigung der Abfertigung wolle man abgezähltes

Geld bereit halten

Verkauf von Aepfeln
Auf Grund der Bundesratsverordnung vom 25 Sept 4 Nov

1915 wird der Verkauf der im Handel befindlichen Aepfel wie
folgt geregelt

Der Verkauf beginnt am Dienstag den 20 November und
findet früh von 82 Uhr nachmittags in den nachſtehenden
Geſchäften ſtatt

Hugo Binder Kohlſchütterſtraße 1
C Baage Fritz Reuter Straße A4
Guſtav Klepzig Pfälzerſtraße 1
Friedrich Bürckner Geiſtſtraße 33
Friedrich Donath Alter Markt 1
Paul Heder Saalberg 17
Paul Jahn Große Ulrichſtraße 18
Richard Kannegießer Markt Roter Turm
Karl Möller Turmſtraße 3
Wilhelm Pfeiffer Königſtraße 6 u Albrechtſtraße 1
Helene Pfeiffer Nicolaiſtraße 8
Paul Schuh Geiſtſtraße 63
M Schumann Leipziger Straße
Eugen Thamm Große Steinſtraße 61
Müllerx Sternſtraße 13

Für jede Perſon eines Haushaltes kann ein Pfund zu dem
feſtgeſetzten Höchſtpreiſe abgegeben werden Der Verkauf erfobgt
auf Warenbezugsſchein Nr 11 Abſchnitt Nr 115 Zugelaſſen ſind
die Nummern der Lebensmittelſcheine 24 501 49 000

Die Verkäufer ſind verpflichtet die Abſchnitte Nr 115 des
Warenbezugsſcheines 11 abzutrennen und nach Beendigung des
Verkaufs zu Hunderten gebündelt binnen drei Tagen im Stadt
Ernährungsamt Zimmer 11 abzuliefern

Zuwiderhandlungen werden gemäß der eingangs erwähnten
Bundesratsverordnung beſtraft Auch kann die Schließung des
Geſchäftes oder die Entziehung des weiteren Verkaufs der ſtädt
Ware verfügt werden

Bekanntmachung
Auf Grund der Bekanntmachung des Reichskanzlers

über den mit Süßſtoff vom 20 Juli 1916 und der
Verfügung der Reichszuckerſtelle vom 28 Juli 1916 wird in
Ergänzung der Bekanntmachungen vom 7 September und
10 Oktober 1916 für den Stadtbezir folgendes angeordnet

Diejenigen Haushalte welche bei der Verteilung im
Juli d J keinen Süßſtoff erhalten haben können am Diens
tag den 20 November 1917 ein Briefchen Süßſtof ß ſo
genannte Packung zum Preiſe von 25 Pfg nach Maßgabe
der aufgedruckten Beſtimmungen in den Drogenhandlungen
oder in den Apotheken käuflich erwerben

Bei dem Verkauf hat der Verkäufer in der Rubrik
Süßſtoff Spalte 2 des vom Käufer vorzulegenden Lebensmittelſcheines den Kauf durch Eintragung des Datums mit

Tinte oder angefeuchteten Tintenſtift anzumerken Auf einen
Lebensmittelſchein darf nur ein Briefchen abgegeben wer
den Wegen der Abgabe der Süßſtoffmenge Packung an
Wirtſchafts und Speiſebetriebe jeder Art Gaſthäuſer
Kaffeehäuſer Konditoreien Penſionen Kantinen und ähn
liche Betriebe wird auf S 3 unſerer Bekanntmachung vom
0 Oktober 1916 verwieſen
h ig e erhandknngen ziehen die geſetzlichen Strafen

a

24 v M weiſen wir nochmals ausdrücklich darauf hin

5

J Beiblatt zu Nr 544 der Saale Feitung Montag 19 November 1977

Bekanntmachung JWegen des Bußta ittwoch ſindläden an Bieneieg en r n R den r e
Bekanntmachung

Unter gnahme auf unſere Bekanntmachun vom

die Lieferung einer zweiten Fuhre Kohle für
Jaltungen nur mit Erlaubnis der Ortskohlenſtelle erfolgen

Dieſe Bekanntmachung gilt als Ergänzung unſerer Verordnung vom 28 April d W Zuwider lungen unter
liegen den dort angedrohten Strafen Gefängnis bis zu
6 Monaten oder Geldſtrafe bis zu 1500 M

Schonzeit
Für den Umfang des Regierungsbezirks Merſeburg wird der

Beginn der Schonzeit für Rebhühner Wachteln und ſchott Moor
hühner auf

Sonnabend den 15 Dezember 1917
hierdurch feſtgeſetzt

Merſeburg den 7 November 1917
Der Bezirksansſchußz zu Merſeburg

u wer JVerhehrsraum brosse nhotrasge 52

kommen täglich die

Neuesten Bilder vom Tage
zum Aushang

Alle Bilder sind zum Preise von 20 Pf bis 50 Pf
pro Stück käullich

e

in dem IIGSGTAUM gen die
beliebtesten und gelesensten

Tages Zeitungen und Zeitsohriften aus
Oeffentliche Fernsprechstoelle

Amtlicher Marken verkauf
Adressbüchoer

Oeffentlicher Schreibraum
Annahme Von Anzeigen u Zeitungsbestellungen

Anfertigung von Drucksachen aller Art
Die Benutzung des Leseraums ist für

jedermann frei
STm

Unsere Leihbibliothek
umfasst mehr als 30 000 Bücher

Wichtige gen auf a e sindgegen geringe ge in unserer othek zu habenHier erer Zeitung zahlen für jeden geliehenen
Band nur die Hälfte der Gebühr

Der Leseraum ist gut geheizt und wochentags von 8 bis
7 Uhr ununterbrochen geöffnet

C

Bekanntmachung
Auf Grund des S 6 Ziffer 1 der Verordnung des Bundes

rats über die Errichtung von Preisprüfungsſtellen und die Ver
ſorgungsregelung vom 25 September 4 November 1917 R G Bl
S 607 und 728 wird folgendes angeordnet

S 1

Alle Unternehmer oder Leiter von Betrieben in Halle in
denen Milch erzeugt wird ferner alle Perſonen welche Milch im
Handel oder gemeinnützig abgeben werden hiermit aufsgefordert
binnen 3 Tagen anzugeben wieviel Milch ſie an den einzelnen
Tagen vom 12 bis 18 November 1917 an Verbraucher abgegeben
haben ferner wieviel Milch ſie an dieſen Tagen bezogen haben
und von wem

Für die Anmeldungen werden im Stadternährungsamt
Marktplatz 22 Zimmer 35 Vordrucke ausgegeben

S 2
Die Milchabgeber in Halle haben zugleich mit den An

meldungen gemäß S 10 der Verordnung des Magiſtrats vom
10 November 1916 anzugeben wie viele Kunden bei ihnen an
gemeldet find wie groß die Milchmenge iſt welche an die Kunden
abgeliefert werden ſoll und welche Mengen tatſächlich an die
Kunden geliefert worden ſind Alle dieſe Angaben ſind getrennt
für Jnhaber von Vollmilchkarten und von Gelegenheitskarten zu

machen 83
Wer dieſe Anmeldungen unterläßt wiſſentlich unrichtige oder

unvollſtändige Angaben macht wird gemäß S 17 der oben ge
nannten Verordnung des Bundesrats mit Gefängnis bis zu
6 Monaten oder an Geld bis 1500 Mark beſtraft

Bekanntmachung
über den Verkehr mit Saat und Steckzwiebeln zu Sagtzwecken

und deren Höchſtpreiſe
Auf Grund der S 4 11 und 12 über Gemüſe Obſt und Süd

früchte vom 3 April 1917 t S 307 wird beſtimmt
S 1

Jm Gebiet des Deutſchen Reiches dürfen Saat und Steck
zwiebeln zu Saatzwecken nur gegen Saatkarte und mit Genehmi
gung der den Landesſtellen für Gemüſe und Obſt in
Preußen der Provinzial und Bezirksſtellen für Gemüſe und Obſt
abgeſetzt werden Die genannten Stellen erlaſſen die näheren
Beſtimmungen über die Saatkarte und über die Vorausſetzungen
unter denen die Genehmigung e erteilen iſt

s S

Die Beſtimmungen des S 1 Abſatz 2 der Bekanntmachung der
Reichsſtelle für Gemüſe und Obſt über Höchſtpreiſe für
vom 5 September 1917 Reichsanzeiger vom 6 September 1917
nach welcher Saatzwiebeln bis zum i von 3 Gramm für
das Stück nicht unter die Höchſtpreiſe für Zwiebeln fallen wird
aufgehoben und ſtatt deſſen beſtimmt Soweit Saat und Steck
zwiebeln nach S 1 dieſer Bekanntmachung zu Sagtzwecken gegen
Saatkarte und mit Genehmigung der zuſtändigen Stellen abge
etzt werden dürfen beim Verkauf durch den Erzeuger die nach

henden Sätze je Zentner nicht überſchritten werden

ür Saatzwiebeln 18ür Steckzwiebeln
1 längliche und ovale

Größe 1 unter 116 Ztm Durchmeſſer 100
Größe II 13 bis 2 Ztm 7 80Gröbe III 2 bis 26 Ztm er 60

S ung der Volksernährung vom 22äceer e
1

Bahn oder Schi

g 3

2 plattrunde ſüddeutſche
Größe I unter 2 Ztm 129e

e sDieſe Bekanntmachung tritt mit dem ihrer Verkü

h

gung in Kraft

Bertin 1917 a Oru
gez von TUly

Verordnung
über Höchſtpreiſe für Hafer Nährmittel und Tergwaren

Vom 6 November 1917

Auf Grund der Verordnung über p v S
1916 e

Geſetzbll S 401 bezw 18 Auguſt 1917 Reichs
S 823 wird verordnet

Beim Verkaufe von Hafernährmitteln an Kleinhändler

5 7 dürfen folgende Preiſe für 100 Kilogramm nicht über
ri el Zewbhnüichen Haferfloge

gewöhnlichen cken

loſe 81,20 Wb in Beuteln zu 250 Gramm 11II 2bei Haferflocken Kindernahrung in xeſchloſſenen
Packungen

zu 250 Gramm 1116,75 tb zu 500 Gramm 112,75ber Hafermehl Kindernahrung in geſchioſſenen
enR 25 Gramm 116 00 r

Die Lieferung zu dieſen Preiſen hat frachtfrei Station
des Empfängers zu erfolgen

S 2
Beim Verkaufe von Hafernährmitteln an Verbraucher
npanver dürfen folgende Preiſe nicht überſchritten

werden

bei gewöhnli Ha enr W ren r
b für einen 250 Gramm Beutel

bei Haferflocken Kindernahrung
3 für eine 250 Gramm Packung
b für eine 500 Gramm Packung

bei Hafermehl Kindernahrung
für eine 250 Gramm Packung 3B35

Beim Verkaufe kleinerer Mengen dürfen Bruchteile eines
Pfennigs auf ganze Pfennige nach oben abgerundet werden

S 3
Hafernährmittel anderer Art oder in anderen Packungen

als in den 88 1 2 vorgeſehen dürfen nicht vertrieben werden
S 4

Beim Verkaufe von Teigwaren an Kleinhändler S 5
T folgende Preiſe für 100 Kilogramm nicht ü en

werden
bei Teigwaren aus Mehl von einer Ausmahlung von

75 vom Hundert

r

r ren e 2 e 103 Mr renbruch
andere Teigwaren e 2 99bei Te ren aus Auszugsmehl

ſer öh ren 4 141ür Röhrenbruch 134für andere Teig waren 137Die Lieferung zu dieſen Preiſen hat frachtfrei StationBahn oder S des r zu ehe
s 5

Beim Verkaufe von Teigwaren an Verbraucher Klein
re dürfen folgende Preiſe für 500 Gramm nicht über
ſchritten werden

bei Teigwaren aus Mehl von einer Ausmahlung von
75 vom Hundert

für Röhren efür Röhrenbruch e Sfür andere Teigwaren obei Teigwaren aus Auszugsmehl

für Röhren 86 Peofür Röhren bruch 88990für andere Teig waren
Beim Verkaufe kleinerer Mengen dürfen Bruchteile

eines Pfennigs auf ganze Pfennige nach oben abgerundet

werden 86
Die in dieſer Verordnung h Preiſe ſind Höchſt

preiſe im Sinne des Geſetzes betreffend Höchſtpreiſe vom
4 Auguſt 1914 in der Faſſung der Bekanntmochung vom
17 Dezember 1914 Reichs Geſetzbl S 516 in Verbindung
mit den Bekanntmachungen vom 21 Januar 1915 Reichs
Geſetzbl S 25 23 März 1916 Reichs Geſetzbl S 183 und
22 März 1917 Reichs Geſetzbl S 253

s 7
Wer der Vorſchrift im S 3 zuwiderhandelt wird mit Ge

fängnis bis zu einem d und mit Geldſtrafe bis zu 10 000
ar De t ergſe r r her Gegenſtände

eben der Strafe kann au u änerkannt werden auf die ſich die aaſege San eht
ohne Unterſchied ob ſie dem Täter gehören oder nicht

S 8
Der Staatsſekretär des K rnährungeamtes kann

Ausnahmen von den Vorſchriften dieſer Verordnung zulaſſen
Für den Verkauf von Teigwaren die bereits im

We befinden können bis zum 30 Novem 1917 dieandes entralbehörden Kommunalbehörden und Gemeinden
Ausnahmen von den Vorſchriften in den 88 4 und 5 zulaſſen

S 9
Die Verordnung über Höchſtpreiſe für Ho rmitteld re November 1916 Sege ehr S t ar auf

ehobene s 10Dieſe Verordnung tritt mit dem 11 Rovember 1917 in
raft

Berkin den 6 November 1917
Der Staatsſekretär des Kriegsernäßrungsamts

gez von Waldow
Anmeldung von Zählern zur Velkozawlans

Am 3 Dezember 1917 im Deutſchen Reiche eineUgemeine Volkszählu a deren im Soeadttreis dalle dem Statiſtchen der Stadt übertragen
iſt Bei der Wichtigkeit und dem Umſfang der Zinn iſt



Mitwirkung weiter Kreiſe insbeſondere beim Zahlae durchAusteilung Ausfüllung und Wiedereinſammlung ſow Sarg

der Zählpapiere erforderlich wie es bei den früheren Volks
zählungen auch der Fall war Es darf erwartet wä t
Bevölkerung der Stadt Halle der bevorſtehenden z W
die in dieſer Kriegszeit beſondere Bedeutun hat u
ſtaatlichen und wirtſchaftlichen Aufgaben dienen m b
nötigen Anteilnahme begegnen und die umfangrei
fördern wird Es iſt beſonders erwünſcht daß ſich möglichſt re
Perſonen als freiwillige Zähler zur fügung ſtellen
In Betracht kommen dürften insbeſondere im Ruheſtande lebende
Beamte Lehrer und Paſtoren ferner Studenten und Studen
tinnen Lehrer und Lehrerinnen ſowie Schüler der oberen Klaſſen
der höheren Lehranſtalten Nach den Ausführungs anweiſungen
für die Volksgählung in Preußen ſind Beamte Lehrer und Lehre
rinnen zur beſſeren Durchführung der Zählung zu verpflichten
und nach Möglichkeit vom Dienſt zu befreien

Die freiwilligen Zähler ſind ehrenamtlich tätis Anmel
dungen ſind umgehend an das Statiſtiſche Amt Stadthaus Ein
gang Schmeerſtraße 3 Stock zu richten Die mit der Dur
führung der Zählung beauftragten rden erwarten daß alle
Perſonen die bei der Volkszählung mitwirken können ſich opfer
willig in den Dienſt auch dieſer vaterländiſchen Aufgabe ſtellen

Cokaler Teil
Ueberzählige Güter auf der Eiſenbahn

Wie uns die Eiſenbahnverwaltung mitteilt iſt der v
don Gütern dn immer zahlreicher werdenden Fällen darauf zurü
zuführen daß inſolge der jetzt angewendeten ſchlechteren
Verpackungsſtoffe die äußerlich angebrachte Bezeichnung
der Güter während der Beförderung undeutlich und unleſerlich
wird oder gänzlich verloren geht Es fehlt dann für die Eiſen
bahn jeder Anhalt über Herkunft und Zeſtimmung des Gutes
Die Eüter werden überzählig und können iur ſehr ſchwer und
mit erheblichem Zeitverluſt unter Umſtänden gar nicht mehr
ihrer Beſtimmungsſtation zugeführt werden 8Ein wirkſames Mittel die Hingehörigkeit ſolcher über
zähliger Güter ſchnellſtens zu ermitteln bietet das Eijnlegen
von Zetteln mit der Adreſſe des Empfängers
obengaufin die Packſtücke wie es den Heeresangehörigen
für ihre zur Beförderung mit der Eiſenbahn aufgegebenen Ge
päckſtücke zur Pflicht gemacht iſt und von einzelnen großen Ver
ſendern aus eigenem Antriebe ſchon ſeit längerer Zeit geſchieht
Die allgemeine Einführung dieſes Verfahrens in allen Fällen in
denen nach der Art der Güter das Einlegen von Zetteln in die
Packücke ausführbar iſt kann den Abſendern im eigenſten Jnter
eſſe nur dringend empfohlen werden

Eiſernes Kreuz
Unteroffizier Emil Taubert Landw Jnf Regt 36 Sohn

des Steuererhebers Joſeph Taubert Ludwig Wucherer Str 63 pt
hat das Eiſerne Kreuz erhalten

Um den Kriegsbeſchädigten eine Weihnachtsfreude zu be
reiten veranſtaltet die Kriegsbeſchädigtenfürſorge
am Bußtasg abends 8 Uhr im Saale des Zoologiſchen
Gartens ein Konzert deſſen Erlös für unſere Feldgrauen in
den Lazaretten verwandt wird Geboten werden Tonſchöpfungen
von Haydn Mozart Schumann Bach Händel Beethoven ſowie
Dichtungen von Bröger Presber und Schrönghamer ferner Dar
bietungen vom Arbei ngerchor und der Kapelle des Landw
Jnf Regts 36 Den Einzelgeſang hat Frau Julie Stephanie

Mitteldeutsche Privat Bank
Amtliche Brkannkmachungen

Vekanutmachnng
Nach Mitteilung des Herrn Erſten Amtsanwalts iſt gegen

die Gemüſehändlerin Amanda Baumgart geb Mehrſtedt
aus Halle An der Moritzkirche 5 2 den Obſthändler Artur
Sttafteſeh aus Halle Oleariusſtr 10 durch rechtskräftigen
Strafbefehl des Kgl Amtsgerichts hier vom 5 Oktober 1917
wegen Ueberſchreitung des Höchſtpreiſes für Birnen eine Geld
ſtrafe zu 1 von zwanzig Mark oder vier Tage Gefängnis zu
2 eine Geldſtrafe von fünfzig Mark oder zehn Tase Gefängnis
feſtgeſetzt worden

Halle den 14 November 1917

Die Polizeiverwaltung

Bekanntmachung
Nach Mitteilung des Herrn Erſten Amtsanwalts iſt gegen

die Handelsfrau Henriette Wuttke geb Jacob aus Halle
Friedrichſtr 27 2 die unverehelichte Jda Engler aus Halle
Hr Gofenſtr 35 durch rechtskräftigen Strafbeſehl des Königl
Amtsgerichts hier vom 29 September 1917 wegen Ueberſchreitung
des Höchſtpreiſes für Birnen gegen 1 eine Geldſtrafe von zehn
Mark oder zwei Tage Gefängnis zu 2 eine Geldſtrafe von
fünfzig Mark oder zehn Tage Gefängnis feſtgeſetzt worden

Halle den 14 November 1917
Die Polizeiverwaltung

übernommen Dem Beſucher ſteht nicht nur ein genuß71 Abend in e er u auch eine Dankespflicht gegen
die die für uns Kraft und Geſundheit geopfert haben ber

Gepäck und Expreßgut Ab 20 NRovem 1917wird e h neten von Gepäck und Expreßgut das

Doppelte der vie Jede Senpn h W rMindeſtgebühr werden ng erhoben a JmnMit b m Expreßgutverkehr bei Beförderung in Per

d 1 Mk bei Beförderung in Schnellzügen 2 Mk Nähere
nft erteilen die Abfertigungen

Ordensverleihungen Dem Stadtrat und Stadtälteſten
Rentner Voigtel in Magdeburg iſt der Königl Kronen
orden 2 z dem Waldarbeiter Hempel in Breitungen
Kreis Sangerhauſen das Allgem Ehrenzeichen verliehen worden

Die Unterweiſung zur Herſtellung einer Kochkiſte findet im
Halliſchen Hausfrauenbund Montag abend 8 Uhr
ſtatt

Vorträge des Bundes zur Erhaltung und Mehrung der deut
ſchen Volkskraft Am Donnerstag den 22 und Donnerstag den
29 November abends 88 Uhr wird in den Thaliaſälen Leo
vold Sachſe über Bühne und Bühnenkünſtler ſprechen Der
Vortragende wird ſowohl Fragen künſtleriſcher wie ſozialer
Natur behandeln

Der Jnrungo Tusſchuß hat eine Verſammlung am Freitag
den 23 November abends pünktlich 84 Uhr im Schultheiß Poſt
ſtraße 5 Auf der Tagesordnung ſteht u Licht und Kohlen
erſparnis im Handwerk Antrag der Klempner Jnnung dieKönigliche Staatsregierung zu bitten daß den über 15 Jahre
alten Lehrlingen deren Vater bezw Ernährer im Felde ſteht
oder gefallen iſt während Dauer der Lehrzeit eine ſtaatliche
Unterſtützung gewährt wird Rohſtoffverſorgung im Hand
werk Berichterſtatter Herr Handwerkskammerſyndikus Voigt

Militäriſche Perſonalveränderungen Zu Oberärzten be
fördert die en der Reſ Richard Michel GalleRudolf Jockel Altenburg Guſtav Müller Bernburg
Wolſgang Wachs VBitterfeld Hermann Strauß Armando
Frank Karl Müller Lothar Kreuz Herbert Winkel
mann Walter Grävinghoff Ernſt Frenkel und Karl
Meyer GHalle Dr Alfred Wiegand Fritz Golch und
Rudolf Hartung Magdeburg Paul re Weißenfels die Aſſiſtenzärzte d Landw Paul Kedin g Aſchersleben
Dr Kurt Kühn Vitterfeld Paul von Grabowsky Eis
leben Johannes Becker Walter Schiborr und Hermann
Meyer Halle

Generalſuperintendent Schöttler Ehrendoktor Der neu er
nannte erſt vor wenigen Wochen eingeführte dritte Generalſuper
intendent der Provinz Sachſen Schöttler bisher in Königsberg
iſt ſeitens der theologiſchen Fakultät der Univerſität Königsberg
zum Ehrendoktor ernannt worden So haben wiederum alle drei
Generalſuperintendenten unſerer Provinz dieſen Ehrentitel

Unfall eines Milchwagens Am Sonntag früh fuhr am Böll
berger Weg ein Stadtbahnwagen gegen ein Milchgeſchirr Der
Anprall war L heftig daß der Geſchirrführer von ſeinem Sitze
auf die Straße geſchleudert und ſämtliche Milchkannen umge
worfen wurden Der Geſchirrführer erlitt nur geringfügige Ver
letzungen Angeblich hat der Führer des Motorwagens infolge
der noch herrſchenden Dunkelheit das Milchfuhrwerk nicht recht
zeitig bemerkt

Bringt Euer Gold zur Goldeinkaufsſtellel

Akttengesollsohaft

handel Gewerbe und verkehr
Der Liquidationsverkauf der de Wendelſchen Erz und Hütten

werke in Hayingen an einen Jntereſſentenkonzern ſteht unmittel
bar vor dem Abſchluß Dem Konzern gehören an Krupp
Thyſſen Klöckner Konzern Gelſenkirchen Konzern Rüchlinss
Gute Hoffnungshütte Phönir und einige andere Mitglieder des
Stahlwertverbandes Der Zuſchlag ſoll ohne Verſteigerung unter
der Hand erfolgen Der Jntereſſentenkonzern läßt eine Bo
teiligung des Reiches zu Ein Drittel der Verhüttuns
darf außerhalb Lothringens vorgenommen werden

Die KaliGewertſchaft Wintershall hat wie mitgeteilt die
Mehrheit der Kuxe Johannashall erworben Der Kaufprgis
dürfte ſich um 7500 Mark für den Kux bewegen Nach dem
letzten Geſchäftsbericht verfügte Johannashall über eine
Quote von 4,2622 Tauſendſtel das Tochterwerk Wils ſeit dem
I Sept 1916 über eine endgültige Quote von 8047 Taufendſtel
Der Abſchluß von Johannashall ergab 423 910 Mark Fehlbetrag
Die beiden Gewerkſchaften Johonnashall und Wils verfügen über
eine chemiſche Fabrikanlage mit guter Endlaugenkonzeſſion in
die Saale Wie verlautet wird der Winterhallkonzern die beiden
Gewerkſchaften in eigene Verwaltung nehmen

Neuregelung am deutſchen Tabakmarkt Man ſchreibt der
Frkf Ztg Eine neue Verordnung der Detag ſtellt den Ver

kehr in Tabakrippen auf veränderte Grundlage Danach werden
Herſteller mit einem gegenwärtigen Monatskontingent von min
deſtens 2000 Kg Rohtabak angewieſen die bei ihnen verfügbaren
Rippenmengen ſoweit ſie nicht an Rauch Kau und Schnupf
tabakherſteller gegen Bezugsſchein abgeliefert worden ſind nur
an dieſe Betriebe oder nach beſonderer Anweiſung der Detas zuLertaufen Herſteller mit geringerem Monatskontingent ſind nun

mehr verpflichtet die Rippen ausſchließlich dem für ihren Be
zirk von der Detag beſtellten Aufkäufer zu verkaufen Das Vor
zugsverfügungsrecht der Detag in Mannheim bleibt aber bei
beiden Gruppen ausdrücklich vorbehalten Zigarrenherſteller die
keine Betriebsabgabe entrichten müſſen die in ihren Betrieben
monatlich anfallenden Rippen ausſchließlich an den für ihren
Bezirk von der Detag beſtellten Aufkäufer verkaufen Die er
wähnten Herſteller müſſen ſpäteſtens bis zum 10 jeden Monats
für den vorhergegangenen Monat einen monatlichen Rippen
beſtandsnachweis bei der Detag in Bremen einreichen Jnhaber
von Dauerſcheinen Kleinmengenkäufer ſind verpflichtet die bei
ihnen anfallenden Rippen beim Einkauf von Tabak an den Klein
mengenvperkäufer zurückzuliefern

Nordhäuſer Aktienbrauerei in Nordhauſen Der Aufſichtsrat
ſchlägt der am 1 Dezember ſtattfindenden Generalverſammlung
wieder 5 Prozent vor
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Nach Mitteilung des Herrn Erſten Amtsanwalts iſt gegen
den Kaufmann Otto Altrichter in Halle Bernburger Straße20 durch rechtskräftigen Strafbefehl des Königl Amtsgerichts
hier vom 30 Mai 1917 wegen übermäßiger Preisforderung
eine et von 150 einhundertfünfzig Mark oder 30Tagen Gefängnis feſtgeſetzt worden

Halle den 15 November 1917
Die Polizeiverwaltung

Vekanntmachung
Nach Mitteilung des Großherzogl S Amtsgerichts Weimar

die Gemüſehändlerin Marie Staude geb Heine wohnhaft
ikolaiſtr 5 durch Strafbefehl des Großh Amtsgerichts III zu

Weimar vom 16 10 1917 wegen Höchſtpreisüberſchreitung zu
einer Geldſtrafe von 50 Mark oder 10 Tagen Gefängnis rechts
kräftig verurteilt worden

Halle den 14 November 1917
Die Polzeiverwaltung

Bekanntmachung
Nach Mitteilung des Herrn Erſten Amtsanwalts iſt gegen

ide Händlerin Marie Dette geb ulze aus Halle Rathaus
ſtraße 8/9 durch rechtskräftigen Strafbefehl des Königl Amts
gerichts hier vom 12 Oktober 1917 wegen Ueberſchreitung des
Söchſtpreiſes für Aepfel und Birnen und Unterlaſſung der An
bringung eines Preisverzeichniſſes am Ladenfenſter eine Geld
ſtrafe von 50 fünfzig Mark oder 10 zehn Tagen Ge
fängnis feſtgeſetzt worden

Salle den 15 November 1917 Die Polizeiverwaltung

Bekanntmachung
Nach Mitteilung des Herrn Amtsanwalts in Bitterfeld iſt

gegen den Kaufmann Willi Reichert hier Geiſtſtr 21 wegen
Höchſtpreisüberſchreitung eine Geldſtrafe von 1200 Mark oder
100 Tage Gefängnis feſtgeſetzt worden

Halle den 14 November 1917 Die Polizeiverwaltung

Bankier Ernſt Haaßengier Stiftung
Am 19 April 1901 hat Herr Bankier Ernſt Haaßengier dem

Magiſtrate eine Schenkung im Betrage von 25 000 Mark zur
Unterſtützung von hilfsbedürftigen Lehrlingen kaufmänniſcher Ge
ſchäfte überwieſen Die nächſte Verteilung der Zinſen ſoll am
2 Februar 1918 ſtattfinden

Der Unterzeichnete hat dabei 5 Anteile von je 75 Mark zu
vergeben Nach den Satzungen der Stiftung werden 2 Anteile
jungen Leuten verliehen die ſich dem Bankgeſchäfte gewidmet
und dazu die Reife zur Klaſſe IIa einer höheren Lehranſtalt mit
der Berechtigung zum einjährigen Militärdienſte nachgewieſen
haben Die 3 anderen Anteile ſollen junge Leute erhalten die
in kaufmänniſche Geſchäfte eingetreten ſind deren Umfang ſo
groß iſt daß die Jnhaber der Geſchäfte im Handelsregiſter ein
getragen ſind Bei der Verteilung können nur ſolche junge Leute
berückſichtigt werden die mindeſtens drei Monate hier in der
Lehre ſind und über fünf Jahre in Halle wohnen

Bewerber werden aufgefordert ihre Geſuche nebſt kurzem
Lebenslaufe und amtlich beglaubigter Abſchrift ihres letzten
Schulzeugniſſes bis zum 20 November 1917 an den Unterzeichneten
einzureichen

HSalle den 5 November 1917
Der Stadtſchulrat

Weinflaſchen
Sekt u Waſſerflaſchen kauft

und holt ab
Ludwig Schwetſchkeſtr 14 T 4187

Nähmaſ e TafelklavierFederbett r geſ 5 unt

Zu verkaufen

Ea 80 Sick
halbeugl Lämmer

Zucht geeignet hat abzugeben

Nittergutsverwalt Dieskau
Kleider u Küchenſchrank Sofa

Bertik Waſch Steg u Schreibt
Spiegel Bettſt u Matr Komm z
kauf geſ Ditze Böchkſtr 12 1

Wein Sekt und Wen Geldſchrankflaſchen kauft und holt ab

z Einmauern z kauf geſ Off u

C Kautgerueſe

Zum b vorſtehenden

Totenfeſt
bringe ich mein

geſchmackvolles Lager

8 U 517 an G en d in Gräberſchmuck

t empfohlende Erinnerung Be
ſtellungen werden prompt und
künſtleriſch ausgeführt

Liebert Blumenhalle
a Südfriedhof Huttenſtr 2a

Telephon 4156

v

denkbar reichs Auswahl
empfiehlt

Möbelfabrik
6 Hauptmann

Kl Ulrichstr 36 a u b
Außerdem m Lager

Ca 200 Zimmer

von 00 MkHoſenträger bis 00 M

12 Uhr

Karl Händel
F 5225 an die Exped d ZigJ Augüſtaſtraße 6

Kaufe c
ausgeküämmtes Haar Vorloren Sontag i Walhalla

on 7 Siebert Verſammlung d Vaterl Pariei e
zur Leipziger Str 28 u 7o1 braunled Brieftaſche

F i r c wen m hohem Geldbetrage Abzugeb
geg hoh Belohg 30 II

Kaufe zu hohenElegaute Damenhäte ſam liche 7 VSee en e Gardinen Vormisohtes
Porteren Teppiche Betten 9

und
e

Poſt
Möbel alte c Hat Lehr u HausUhren Gefällige baldig Thele
Offerten erbitte nur ter v 5 n

Keiter z Anterr Beſte ErholgGr Märkerſtr 21 I u Kräft in geſchützt Waldl Pretf
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Käufer für
Grundhbesita ß

im Reiche finden ich
durch Angebot in der
Vosasiechen Zeitung

da viele Induetrielle
und Kaufleute der
Groſetadt müde ind
oder ihr Geld in Crund
beeitz anlegen wollen

Berlis SW 68

Sehr große Auswahl
H Schnee Nachf Gr Steinſtr 84

familien Nachriehten

e

Ihre am 14 Nov 1917
x vollzoqene Vermählung

zeigen hblerourcn an
x

4 F W Mischke X
x Schriftieiter des

talier Tageblattes
un o

Frau Magdalene
geb Haeuser

Schwabisch Hall
Spſtalstrasse 14

e
Ull teinhau
III

Statt hesonderer Anzeige
Gott dem All mächtigen hat es gefallen heute miitag

meinen lieben Mann uosern guten Vaten
Schwieger und Grossvoeter

Christian Haupt
Major a Ritter hoher Orden

Inhaber des Eisernen Kreuzes von 1870
mit der Spange von 1914

nach längerer Leidenszeit im eben begonnenen 80 Lebens
jahre zu sich in die Ewigkeit zu rufen

Halle Richard Wagner Strasse 47
Charlottenburg den 18 November 1917

Kisum SEisleben

In tiefer Trauer
Elise Haupt geb Netto
Martha Harcien geb Haupt
Jenny Zobel geb Haupt
Albert Harcdden
Fritz Zohbel
Karla Haupt geb v Hugo
und 3 Enkelkinder

Die Beerdigung findet Donnerstag den 22 November nechm
3 Uhr von der kelnen Kapelle des Gertraudenfriedhofes statt
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